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Schweizerische Monatshefte
* für Politik und Kultur

Verlag der Genossenschaft zur Herausgabe der Schweizerischen Monatshefte für
Politik und Kul tur, Zürich, — VerantwortlicherSchriftleiterOr. Hans Oehler.
Bezugspreis jährlich Fr. 16—, vierteljährlich Fr, 4.ZS. Einzelhefte Fr. 1,5«, Ueber die BezugSbedin»

gungen für das Ausland g,bt der Verlag Auskunft,
«est»Hungen nehmen alle Po ft ste llen,alle besseren Buchhandlungen oder der Verlag Zllrtch,

Steinhaldenstraße «« entgegen,
Einzahlung de» Bezugspreise« auf unsere P«stcheck»Rechnung VIII WI4 gilt als Bestellung, Bestellungen aus

dem Auslande nur direlt beim Verlag.

R. Jahrgang November Heft 8

Notiz betreffend meinen Verzicht auf das

Bundesprasidium für 1919.
Von

Bnndesrat Müller sel.

Vorbemerkung der Schriftleitung: Wir machen im folgenden
unsere Leser mit Aufzeichnungen bekannt, die Bundesrat Müller
sel- kurz nach seinem Verzicht auf das BundesprSsidium im Dezember 19l3
gemacht hat. Sie gewähren einen tiefen Einblick in das schwere Amt
eines Bundesrates während der Kriegsjahre, vermitteln uns aber auch
eine wertvolle Erkenntnis der unheilvollen Kräfte, die auf die

Haltung unserer obersten Behörde im Laufe der Zeit mehr und mehr Einfluß

gewannen und so unsere Außenpolitik in jene Richtung
drängten, in der wir uns zum Schaden unserer Selbständigkeit
und Unabhängigkeit noch heute bewegen. Die Aufzeichnungen haben
folgenden Wortlaut:

1. Als im Dezember des Jahres 1917 Bundesrat Forrer aus dem
Bundesrat austrat, entstand erstmals die Frage, ob an seiner Stelle Ador
oder ich zum Vizepräsidenten gewählt werden solle. Wäre Forrer im
Bundesrate geblieben, so wäre diese Frage wohl ebenso zwischen ihm und
Ador entstanden. Denn die Welschen und namentlich die Genfer wollten
keine Zeit verlieren und Ador so bald wie möglich am Präsidium sehen,
die deutsche Schweiz dagegen hielt die Wahl Adors zurzeit für verfrüht
und für inopportun. Tatsache war, daß die Wahl Adors damals nament»
lich von Deutschland nicht gerne gesehen worden wäre, da Ador als durch»
aus einseitiger Ententist galt. Gerade so waren aber Forrer und ich bei
der Entente angeschrieben. Von beiden Seiten wurde bei mir energisch
im Sinne der Annahme des Vizepräsidiums wie der Ablehnung
gewirkt. Ich fand aber, daß wenigstens zurzeit für mich kein Grund zur
Ablehnung bestehe und stellte mich den Deutschschweizern zur Verfügung.
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